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RS OGH 1954/6/2 1Ob376/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1954

Norm

ABGB §1174

SpielbankV §10

Rechtssatz

Die entgegen der Vorschrift des § 10 Abs 1 SpielbankV an Inländer ausgestellten Eintrittskarten zum Besuch eines

Spielkasinos machen das Spiel nicht erlaubt. Ein unter solchen Personen gegebenes Darlehen zur Finanzierung dieses

verbotenen Spieles ist nicht rückforderbar.
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